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Das Neueste über die Klosterfrage in Mecklenburg.
Extract aus dem Landtagsprotokoll ä. ä. Malchin, den 28. No¬

vember 1866. — Den 3. December.

Herr Pogge auf Pölitz giebt zu Protokoll:
Am 29. November ist bei Gelegenheit der Wahl zur Klosterrevisions-

comit6 meine Betheiligung an derselben von dem Herrn Vicelandmarschall
v. Maltzan auf Gr.-Luckow zurückgewiesenworden, und bin ich dadurch in
meinem, nach § 122 des landesgrundgesetzlichen Eibvergleichs als Mitglied der
Ritterschaft mir zustehenden Recht der Theilnahme an der Klosterverwaltung
behindert worden. Durch die Reversalcn vom 2. Juli 1S72 sind die drei Lan-
desilöster den Ständen überwiesen worden „zur christlich ehrbaren Auf¬
erziehung der inländischen Jungfrauen, so sich darinn zu be¬
geben Lust haben". Für die Ueberwcisung der Klöster übernahm das Land
die Tilgung der landesherrliche Schulden im Betrage von 400,000 Goldguldcn,
welche Summe von dem ganzen Lande, nicht von den Ständen
allein, aufgebracht wurde. Das darüber erschienene Contributionsedict hat
sich noch in den ständischen Acten erhalten, und heißt es darin unter anderm:

„Daß die Superintendenten, fürstliche Räthe und Diener, Kirchendiener,
Prädicanten, Küster und andere Kirchen- und Schulverwandten, und alle andern
Unterthanen und Schutzvcrwandten, so Handel und Wandel treiben, es sey an
Handelsleuten, Schäfern, Hirten, Schmieden, Pachtmüllern, Leinwebern. Schnei¬
dern, Krügern :c. auch der Fürsten eigene Bauern, dazu beigetragen."

Da das ganze Land die Mittel, welche die Ueberwcisung der Klöster herbei¬
führten, hat ausbringen müssen, so liegt es auch in der Billigkeit, daß das
ganze Land an dem Nutzen, den dieselben gewähren, theilnimmt. Damit
im Widerspruch hat aber die Ritterschaft ihr ständischesVerwaltungsrecht dazu
benutzt, um aus den Erziehungsanstalten, die für das ganze Land
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bestimmt waren, fast ausschließlich Versorgungsanstalten für die
Töchter des eingebornen und recipirten Adels zu machen! — Der
Werth der Klöster ist auf über sechs Millionen zu berechnen, deren Ertrag jähr¬
lich auf circa eine Viertclmillivn sich beläuft. Würden diese in zweckmäßiger
Weise zu fundationsmäßigen Erziehungszwecken verwandt, so wären die Miiiel
geschaffen, um viele der Hauptübelstände zu beseitigen, an welchen das Schul¬
wesen im Lande leidet und die Nefvrmbestrebungen wegen desselben scheitern.
In der jetzigen Benutzung der drei Klöster liegt mithin ein Unrecht gegen die
ganze Bevölkerung. So lange die jetzige ständische Verfassung, welche dem ein¬
gebornen und recipirten Adel den überwiegendsten Einfluß einräumt, bleibt,
wird dieser Uebelstand schwerlich beseitigt. Wenn aber die in Aussicht stehende
neue Ordnung der Dinge dahin führen sollte, daß Mecklenburg eine andere
Verfassung und von der ganzen Bevölkerung gewählte Landständc erhielte, so
ist die Hoffnung eine berechtigte, daß die anders zusammengesetzten Landstände
auch eine andere Verwaltung und Benutzung der Klosterrevenuen herbeiführen
werden, wozu sie um so mehr berechtigt wären, als die Neversalen von 1572
nicht dem eingebornen Adel, sondern ausdrücklich der Landschaft, d. h. gesammten
Landständcn die Klöster zu Erziehungszweckenfür das ganze Land überweisen.
Bei dem hohen materiellen Interesse, welches sich an die Klöster knüpft, ist aber
die politische Bedeutung derselben nicht zu übersehen. Der Werth von sechs
Millionen, den sie repräsentiren, bildet ein mächtiges, nicht zu verkennendes
Band, wodurch das Interesse des Adels an den Fortbestand der alten Landes¬
verfassung geknüpft wird. Ich halte es jetzt für nützlich, auf diese Verhältnisse
aufmerksam zu machen, da die Coujuncturcn den Bestrebungen derjenigen günstig
zu werden scheinen, welche eine gründliche Reform unserer Verhältnisseanstreben.
Der Herr Vicelandmarschallv. Maltzan hat mich durch Zurückweisung meiner
Betheiligung an der Wahl verhindert, meine A-bsichten in Betreff der Klöster
anderweitig geltend zu machen und so sehe ich mich veranlaßt, sowohl gegen
dieses Verfahren, als auch gegen die Benutzung der Klöster zu Gunsten des
eingebornen und recipirten Adels zu prvtestircn.

Der hohen Versammlung empfehle ich mich so hochachtungsvollals ergebenst.

Infolge dieses Dictamens bringt das Nvstocker Tageblatt in Nr. 293 einen
Aufsatz des Herrn Manccke-Duggenkovpel. „die Klosterfrage" betitelt, worin
nachgewiesen wird, auf welche sinnreiche Weise der augenblicklicheBesitz der
Klöster durch den Adelsverein Vom 3. December 1795 so recht befestigt worden.
Derselbe lautet:

Man ist dem Herrn Pogge auf Pölitz, der es selbst unter den jetzt ob¬
waltenden Verhältnissen über sich gewinnen kann, den Landtag zu besuchen,
gewiß zu Dank verpflichtet, daß er diese so höchst wichtige Frage einmal wieder
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in Anregung gebracht und in seinem Dictamen vom 3, December nochmals die
Gründe recapitnlirt hat, welche gegen die augenblickliche Verwaltung und Be¬
nutzung der drei Landesklöstermit Recht vorgebracht werden können!

Noch umfassendereDarlegung dieser Frage findet man in der ganzen An¬
zahl der werthvollen Sendschreiben des Herrn Dr. Schnelle an die Gutsbesitzer
bürgerlichen Standes, namentlich des dritten von 1841, in der Sr. königlichen
Hoheit dem Großherzvge unterm 6. November 1841 überreichten „Begründung",
sowie im vierten, in der Verwahrung vom 23. November 1841 u. s. f.

Aus allen vorgebrachten Argumenten geht hervor, daß die jetzige Verwal¬
tung und Benutzung der Klöster im Widerspruch mit der Ueberwcisungsacte
vom Jahre 1572 steht. Wenn man auch Rücksicht nehmen muß. daß eine
solche Umwandlung aus Irrthum entstanden ist, so wird, nachdem dieser Irr¬
thum erkannt worden, das ganze Land auf die Billigkeit der sich augenblicklich
im Besitz befindenden Personen rechnen müssen, damit auch von dieser Seite
eine ruhige und vernünftige Regulirung dieser Angelegenheit Platz greifen kann.

Es sind aber zwei Punkte, welche solche Rectlsication besonders erschweren,
nämlich die sogenannten Exspectantenlistenund der Umstand, daß die Spitzen
der Regierung sich dieser Frage gegenüber in einer ganz besonderen Situation
befinden, indem dieselben auch zu dem sogenannten eingeborenen und recipirten
Adel gezählt sein wollen, über dessen Begriff noch immer seit den herzoglichen
Nescriplcn vom 7. März 1789 und 18, November 1793 eine gesetzliche Definition
fehlt, die aber äs Keto agirt.

Die Exspectantenlisten sind schon vor dem Landesverglcichvom Adel auf
dem Landtage beliebt und dahin festgestellt, daß jedes Mitglied, welches sich
zum eingeborenen oder recipirten Adel zählt, befugt sein soll, gleich nach der
Geburt einer Tochter dieselbe bei den Klöstern anzumelden, wonach das Kind
in obige Listen eingetragen uitd nach der Reihenfolge zum Genuß von Ein¬
künften aus den Kassen der Klöster kommen kann. Ueber die Zahl der so Ein¬
geschriebenen ist zwar im Publikum nichts bekannt, doch kann man annehmen,
daß sie ziemlich groß sein muß.

Es wäre nun sowohl hart als unbillig, wenn man sowohl den bereits im Ge¬
nuß solcher Einkünfte sich Befindenden, als denen, welchen durch Eintragung in
die Exspectantenlistendie Aussicht daranf eröffnet ist, irgendctwas hiervon schmä¬
lern wollte, vielmehr müssen diese jedenfalls bis zu ihrem Ende in Besitz bleiben;
aber gerecht wäre es auch gewiß, wenn man diese Exspectantenlisten so bald wie
möglich schlösse, da ohne einen solchen Schluß die nothwendige Veränderung
nicht eintreten kann. Zum Glück giebt der qu. Erbvcrgleich von 1753 hierfür
in seinem § 123 einen gesetzlichen Anhaltepunkt, indem derselbe lautet:

„Die von der Landesherrschaft bisher» nicht abgenommenen Rechnungen
'dieser dreyer Klöster sollen nach Inhalt vorangegangener Neversalen von Uns
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und den Ritter- und Landschaftlichen Deputaten aufgenommen, auch solcher
Gestalt alle Jahre gefertigt und abgeleget werden."

Ob eine solche Rechnungsablcgung bisher stattgefunden hat, ist nicht be¬
kannt; daß sie aber nach diesem Paragraph Von großherzoglicherRegierung
Vorgenommenwerden kann, leidet keinen Zweifel, Solche festgestellte Nechnungs-
ablegungen bezwecken aber nicht eine Prüfung in ealeulv allein, sondern er¬
heischen auch eine Prüfung in materi-rlibus, und würde sich dabei ja sofort der
Widerspruch, worin sich die augenblicklicheVerwaltung und Benutzung der
Landesklöster mit der Fundationsacte befindet, herausstellen und ein Dringen
auf Wiedereinlenkung zu letzterer durchaus gerechtfertigtsein.

Zu einer solchen Maßnahme ist aber natürlich die Mitwirkung der höchsten
Spitzen der Regierung erforderlich; dieselben sind aber leider durch ein anderes,
oben erwähntes Verhältniß gebunden, wodurch es ihnen unmöglich sein wird,
auf die obenbcregte Maßnahme eingehen zu können.

Dies hemmende Verhältniß besteht nämlich darin, daß diese Herren als
zum „eingeborenen und recipirten Adel" gehörig selbst denjenigen Verpflich¬
tungen folgen müssen, welche ihnen durch folgenden Schlußpassus der Vereins¬
acte des Adels von 1795 auferlegt ist:

„So haben Namens des eingeborenen und recipirten Adels seine oben¬
benannte und aä aeta legitimirte Bevollmächtigte, Namens der noch nicht reci¬
pirten adeligen Landbcgüterten aber sämmtliche Anwesende für sich und ihre
Nachkommen diese Vereinigungsacte unterschrieben und besiegelt, versprechen
auch für sich und ihre Erben darob nicht nur stets fest und unverbrüchlich zu
halten, sondern auch allem denjenigen willig die Hand zu bieten, und mit Per¬
son und Gut mitzuwirken, was nach gemeinsamer Beliebung zur Ausrecht¬
haltung der Gerechtsame des Standes die Zeitläufte erheischen werden,
wowider sie dann keine Ausflucht oder Einwendung, keine Nechtswohlthat
schützen soll, weil sie ihnen allen gleich, als wären sie hier namentlich
benannt, sammt der Rechtsregul, die-eine solche allgemeine Verzicht ungül¬
tig machen könnte, entsagen und die genaueste Erfüllung bei Adelichem Wort
und Ehren sich wechselsweise zusichern. Geschehen zu Sternberg auf dem all¬
gemeinen Landtage in der besonderen Versammlung des Adels, den 3. De¬
cember 1796."

Wenn nun zu solchen vermeintlichen „Gerechtsamen des Standes" gewiß
der augenblickliche Besitz der Klöster, als in erster Linie, vom eingeborenen und
recipirten Adel gerechnet wird, so ist es nicht möglich von jenen Herren zu ver¬
langen, daß sie, ohne von jener Verpflichtung entbunden zu sein, zu Maßregeln
die Hand bieten, welche den jetzigen factischen Zustand ändern.

Schon früher habe ich mir erlaubt, aus die Gemeinschädlichkeit dieses Ver¬
eins sowohl für das ganze Land als für die Mitglieder selbst aufmerksam zu
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machen, das eine vorstehende Beispiel zeigt die Nothwendigkeit der Aufhebung
dieser Vereinsacte des Adels deutlich genug.

Diese Aufhebung und die oben angeführte Schließung der Exspectantenlistcn
bedingen sich somit gegenseitig, denn wenn das Object, die Klöster, wieder zu
Nutz und Wohlfahrt des ganzen Landes, wie es die Fundationsacte bestimmt,
dienen sollen, so hört auch die Hauptsache des Zwecks des Adelvereins auf.

Somit sind die Aufhebung der Vercinsacte des Adels vom 3. December
1795 und die Schließung der Exspectantenlistcndie ersten nothwendigen Vor¬
bedingungen, um die Klosterfrage einer ruhigen und vernünftigen Entwickelung
entgegenführen zu können.

December 1866. Manecke aus Duggcnkopvel.

Rechnet man hinzu, daß die Erlaubniß politischer Vereine laut Verordnung
von 1852 einzig von den Ministern abhängt, diese aber selbst Mitglieder deS
Adelsvereins, des gefährlichstenvon allen sind und denselben ganz uneinge¬
schränkt dulden, so erscheint, wenigstens noch augenblicklich, das Bollwerk, wo¬
durch der Besitz der Klöster gesichert ist, bombenfest. Ob es mittelst der ge¬
zogenen politischen Geschütze der Neuzeit gelingen wird hier Bresche zu schießen,
ist eine der Fragen, deren Lösung wir aus dem Gang der Verhandlungen des
ersten norddeutschen Parlamentes wenigstens mit einiger Sicherheit hoffen pro-
gnosticiren zu können.

Die Anschauung und die Alterthnmslmssenschast.
Als im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert das Interesse für das

entschwundene Alterthum in Italien zuerst wieder erwachte, durchsuchte man
nicht allein die Klvstcrbibliothcken nach den Schätzen der alten Literatur, sondern
Hand in Hand damit begann ein nicht minder eifriges Suchen nach den andern
noch unmittelbareren Zeugnissen des Alterthums, den Bau- und Bildwerken, die
sich aus dem großen Ruin barbarischer Jahrhunderte gerettet hatten. Anfangs
freilich sah es gar traurig aus . ein volles Jahrtausend hatte gründlich aufge¬
räumt. Wenn unter Konstantin die Menge der zu Rom befindlichen Statuen
sich noch hoch in die Tausende belaufen hatte, so konnte im Beginn des fünf-
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